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Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass sie weder eine persönli-
che Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können. 
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EDITORIAL 

Während sportliche Großereignisse wie die 

olympischen Spiele in Paris und musikalische 

Megaevents unsere Aufmerksamkeit während 

der Sommermonate auf sich gezogen haben, 

wurden noch im Juli zahlreiche Gesetze be-

schlossen. Wir informieren Sie über weitere 

Änderungen durch das AbgÄG 2024 und das 

Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 sowie über 

den veröffentlichten Ministerratsvortrag zur 

Inflationsanpassung ab 2025 einschließlich der 

geplanten Anhebung des km-Geldes. Nach 

einem Streifzug durch interessante Judikate 

und einigen Kurznotizen zu allgemeinen steuer-

lichen Änderungen unter der Rubrik Splitter 

rundet die Terminübersicht bis zum 

30. September 2024 diese Ausgabe ab. 

Wir wünschen einen guten Start in den Herbst. 

Für ein persönliches Beratungsgespräch stehen 

wir gerne zur Verfügung, zunächst eine interes-

sante Lektüre. 
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1. VORAUSSICHTLICHE INFLATIONSAN-

PASSUNG AB 2025 

Die im Jahr 2025 auszugleichende Inflation 

beträgt 5%. Diese berechnet sich aus dem 

Durchschnitt der jährlichen Inflationsraten zwi-

schen Juli 2023 und Juni 2024. Aufbauend auf 

den Wirtschaftsprognosen für 2024 und 2025 

ergibt sich folgendes: Das Gesamtvolumen der 

kalten Progression  im Jahr 2025 beläuft sich 

auf € 1.989 Mio, davon werden 2/3 durch die 

automatische Anpassung ausgeglichen. Die 

Differenz von € 651 Mio ist durch gesonderte 

Maßnahmen auszugleichen. Der seit 4.7.2024 

vorliegende Ministerratsvortrag (MRV) sieht 

dafür einige Schwerpunkte vor. 

 

1.1 Zusätzliche Entlastung der Erwerbs-
einkommen 

Der Ministerratsbeschluss vom 4.7.2024 sieht 

betreffend Entlastungsmaßnahmen im Rahmen 

des noch nicht erfassen Drittels eine zusätzli-

che Erhöhung der ersten fünf Tarifgrenzen, die 

volle Anpassung der Absetzbeträge sowie die 

Erhöhung der Kleinunternehmergrenze auf € 

55.000 vor. Die konkreten Gesetzesvorschläge 

bleiben abzuwarten. Mit einer Gesetzwerdung 
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ist in der Herbstlegistik noch vor den Wahlen zu 

rechnen. 

 

 Grenzbeträge für die ersten fünf Tarifstu-

fen: 

Eine zusätzliche Erhöhung der ersten fünf Ta-

rifgrenzen um jeweils 0,5% zu der bereits au-

tomatischen Anpassung von rund 3,33% würde 

folgende neue Tarifgrenzen ergeben: 

 

gültig in 2024 

Einkommen Steuersatz 

für die ersten € 12.465 0% 

€ 12.465 bis € 20.397 20% 

€ 20.397 bis € 34.192 30% 

€ 34.192 bis € 66.178 40% 

€ 66.178 bis € 99.266 48% 

€ 99.266 bis € 1 Mio 50% 

 
geplant für 2025 

Einkommen Steuersatz 

für die ersten € 13.244 0% 

€ 13.244 bis € 21.512 20% 

€ 21.512 bis € 35.664 30% 

€ 35.664 bis € 68.833 40% 

€ 68.833 bis € 102.575 48% 

€ 102.575 bis € 1 Mio 50% 

 

 Volle Inflationsanpassung der Absetzbe-

träge samt zugehöriger Einkommens- 

und Einschleifgrenzen sowie SV-

Rückerstattung und des SV Bonus 

Davon erfasst wären: Alleinverdiener- bzw 

Alleinerzieherabsetzbetrag, Unterhaltsab-

setzbetrag, Verkehrsabsetzbetrag (erhöhter 

VAB für Pendler, Zuschlag zum VAB) und 

Pensionistenabsetzbetrag (erhöhter PAB). 

 

 Anhebung der Tages- und Nächtigungs-

gelder 

Die als steuerfreier Kostenersatz anerkann-

ten Tagesgelder für Inlandsdienstreisen sol-

len auf € 30 (derzeit: € 26,40) und das pau-

schale Nächtigungsgeld auf € 17 (derzeit: € 

15) erhöht werden. 

 

 Anhebung der Kilometergelder und Kos-

tenersätze für öffentliche Verkehrsmittel 

Das km-Geld soll für PKW, Motorräder und 

Fahrräder auf einheitlich € 0,50 pro Kilome-

ter (derzeit gelten für PKW € 0,42, für Motor-

räder € 0,24, für Fahrräder und E-Bikes € 

0,38) angehoben werden. Auch für mitbe-

förderte Personen soll ein einheitlicher Satz 

von € 0,15 angesetzt werden können. 

Dazu kommt für Fahrräder eine Verdoppe-

lung der Obergrenze auf 3.000 km pro Jahr, 

bis zu der km-Geld maximal angesetzt wer-

den kann. Für Fußgänger kommt eine Hal-

bierung der Untergrenze auf 1 km, ab der 

km-Geld angesetzt werden kann.  

Zudem sollen die Sätze für Beförderungszu-

schüsse, die der Arbeitgeber bei Öffi-

Nutzung steuerfrei auszahlen kann, ange-

hoben werden, und das BMF soll eine ver-

ständliche Klarstellung der geltenden Rege-

lung zu steuerfreien Beförderungsleistungen 

veröffentlichen.  

 

 Valorisierung der Freigrenze für sonstige 

Bezüge 

Für die Tarif- und Freigrenzen der „Sonsti-

gen Bezüge“ (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) 

soll eine automatische jährliche Progressi-

onsabgeltung gelten. 

 

1.2 Unterstützung von kleinen und mittle-

ren Unternehmen 

 Erhöhung/Angleichung der Kleinunter-

nehmergrenze 

Mit dem AbgÄG 2024 wurde die Kleinunter-

nehmerregelung über die EU-Grenze ab 

1.1.2025 beschlossen. Die inländische Um-

satzjahresgrenze für Kleinunternehmer wur-

de mit € 42.000 (brutto) festgelegt. 

Hinweis: Eine ausführliche Darstellung der 

Berechnung der Kleinunternehmergrenze ab 

2025 finden Sie in der KlientenINFO 3/2024, 

Pkt 3.2.  

Diese Umsatzjahresgrenze soll für die um-

satzsteuerliche Kleinunternehmerbefreiung 

und einkommensteuerliche Kleinunterneh-

merpauschalierung auf einheitlich € 55.000 

angehoben werden. 
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 Sachbezugsgrenze für Dienstwohnungen 

Die Größe einer gänzlich sachbezugsbefrei-

ten Wohnung soll auf 35m² angehoben wer-

den. Dabei sollen Gemeinschaftsräume den 

in einer Wohneinheit untergebrachten Ar-

beitnehmern nur mehr aliquot zugerechnet 

werden. 

 

1.3 Finanzielle Hilfe für einkommens-

schwache Haushalte mit Kindern 

 Neuer Kinderzuschlag von € 60 

Es soll ein Kinderzuschlag (für Kinder bis 

zum 18. Lebensjahr) in Form eines Absetz-

betrags für erwerbstätige Alleinverdiener 

sowie Alleinerzieher mit einem Jahresein-

kommen von (derzeit) € 24.500 in Höhe von 

€ 60 pro Kind und Monat eingeführt werden. 

Eine Einschleifregelung soll verhindern, 

dass der neue Kinderzuschlag einer Auswei-

tung der Erwerbstätigkeit entgegenwirkt. 

 
 

2. AUSWEITUNG DER BETRUGSBE-
KÄMPFUNG 

In der abgabenrechtlichen Betrugsbekämpfung 

werden die Schlingen enger gezogen. Zur wei-

teren Eindämmung des Unwesens von Schein-

firmen wird ein neuer Tatbestand in das Be-

trugsbekämpfungsgesetz aufgenommen, die 

Finanzstrafen erhöht und die sv-rechtliche Defi-

nition von Scheinunternehmen im Sozialbe-

trugsbekämpfungsgesetz mit den entsprechen-

den Konsequenzen verankert. 

 

2.1 Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 

 Neuer Straftatbestand 

Mit dem Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 Teil I 

wurde im Finanzstrafgesetz ein neuer Straftat-

bestand geschaffen. Demnach macht sich 

einer Finanzordnungswidrigkeit schuldig, wer 

für abgabenrechtlich zu führende Bücher 

Belege verfälscht oder falsche Belege her-

stellt oder verwendet, um einen Geschäftsvor-

gang vorzutäuschen. Der Strafrahmen beträgt 

bis zu € 100.000. Die Verjährungsfrist beträgt 3 

Jahre. Die Regelung trat mit 20. Juli 2024 in 

Kraft.  

Zweck der Regelung soll sein, die Strafbarkeit 

eines Steuerbetruges (insbesondere durch 

Scheinunternehmen) bereits in das Vorberei-

tungsstadium vorzuverlagern. Es wurde des-

halb bereits die Erstellung / Verwendung von 

verfälschten und falschen Belege für Bücher 

oder Aufzeichnungen, die zur Steuererhebung 

geführt werden, unter Strafe gestellt. So kann 

also gegebenenfalls bereits die unrichtige Be-

legausstellung sanktioniert werden; Vorausset-

zung ist, dass dies für abgabenrechtlich zu 

führende Bücher oder Aufzeichnungen erfolgt. 

 

 Verkürzungszuschlag 

Das Finanzstrafgesetz sieht vor, dass das Fi-

nanzamt bei Prüfungen einen Verkürzungszu-

schlag (Abgabenerhöhung von 10% der Steu-

ernachforderung) verhängen kann, der dann 

zur Straffreiheit nach dem FinStrG führt (Straf-

aufhebungsgrund). Diese Möglichkeit war 

aber nur gegeben, wenn die strafrechtlich rele-

vante Nachforderung für ein Jahr € 10.000 und 

insgesamt € 33.000 nicht überstieg. Diese strik-

te jährliche Betragsgrenze von € 10.000 ist 

nunmehr weggefallen, sodass die Nachforde-

rungsbeträge nur mehr in Summe € 33.000 

nicht übersteigen dürfen.  

 

2.2 Sozialbetrugsgesetz-Novelle 

Mit 1.9.2024 tritt das Betrugsbekämpfungsge-
setz 2024 Teil II

 
mit folgenden Verschärfungen 

in Kraft: 
 
Eintragungen in die bestehende Sozialbe-

trugsdatenbank werden durch den gerichtlich 

strafbaren Sozialbetrug erweitert bzw erleich-

tert. Bislang diente die Sozialbetrugsdatenbank 

nur der Bekämpfung von Sozialbetrug im Sinne 

des Strafgesetzbuches. Der Leistungsmiss-

brauch, welcher durch Scheinunternehmen 

oder sonstige Unternehmen erfolgte, war bisher 

nicht von der Datenbank umfasst. Sozialbetrug 

ist ab 1.9.2024 auch dann für die Datenbank 

relevant, wenn im Rahmen eines Strafverfah-

rens zB wegen des Straftatbestands „Betrug“ 

ermittelt wird und sich dabei eine Verkürzung 

von Beiträgen/Zuschlägen ergibt. Des Weiteren 

werden bereits Unternehmen, welche „nur“ 

unter Scheinunternehmensverdacht stehen, in 

die Datenbank aufgenommen. Dies war bislang 

erst dann möglich, wenn konkrete Handlungen 
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durchgeführt wurden (zB Anmeldung von 

Dienstnehmer bei der Sozialversicherung).  

 

Die Feststellung von Scheinunternehmen 

wird dahingehend konkretisiert, dass ein 

Scheinunternehmen auch dann vorliegt, wenn 

es darauf ausgerichtet ist, Belege zu fälschen, 

zu verwenden, herzustellen oder einem an-

deren Unternehmen zur Verfügung zu stel-

len, sodass ein Geschäftsvorgang vorgetäuscht 

oder der wahre Gehalt des Geschäftsvorgan-

ges verschleiert werden soll. Der Verdacht auf 

Vorliegen eines Scheinunternehmens ist 

auch gegeben, wenn konkrete Anhaltspunkte 

darauf hinweisen, dass Geschäftsbeziehungen 

in erster Linie deshalb eingegangen werden, 

um andere Unternehmen zu unterstützen, So-

zialabgaben zu verkürzen oder Versicherungs-, 

Sozial- oder sonstige Transferleistungen zu 

beziehen, obwohl keine unselbstständige Er-

werbstätigkeit aufgenommen wird. Eine Unter-

stützung liegt vor, wenn zB Rechnungen gelegt 

werden, obwohl keine (ausreichenden) Leis-

tungen erbracht werden. 

 

Zur Sicherung von Geldtransaktionen wird 

die Möglichkeit geschaffen, die Banken mittels 

Bescheid zu verpflichten, Transaktionen kurz-

fristig nicht durchzuführen. Dies gilt nur für 

Transaktionen von Unternehmen, die als 

Scheinunternehmen rechtskräftig festgestellt 

wurden, oder bei Transaktionen, die mit Ver-

mögensbestandteilen in Verbindung stehen, 

welche von einem Unternehmen herrühren, das 

als Scheinunternehmen rechtskräftig festge-

stellt worden ist oder eine Verdachtsmitteilung 

vorliegt. Diese vorübergehende Transaktions-

sperre darf 30 Tage nicht überschreiten. Die 

Behörde hat allerdings die Möglichkeit, sofern 

die Transaktion von einem rechtskräftig festge-

stellten Scheinunternehmen durchgeführt wird, 

die Sperre auf 90 Tage zu verlängern. Der 

Bescheid ist dem Kreditinstitut und den Konto-

inhabern zuzustellen. Die Ausfertigung des 

Bescheids an das Kreditinstitut darf keine Be-

gründung enthalten. Auf das Verfahren sind die 

Vorschriften der BAO anwendbar und es be-

steht die Möglichkeit gegen diese Bescheide 

Beschwerde an das Bundesfinanzgericht zu 

erheben. 

 

3. WEITERE ÄNDERUNGEN DURCH AB-

GÄG 2024 

Im Rahmen der Gesetzwerdung des Abgaben-

änderungsgesetzes 2024 sind im Vergleich 

zum Begutachtungsentwurf noch einige Punkte 

präzisiert worden. Über die Themen Lebensmit-

telspenden, Kleinunternehmerregelung über die 

EU-Grenze und Fristenverlängerung für Abga-

benerklärungen haben wir in der letzten Aus-

gabe der KlientenINFO (3/2024 Pkt 3) bereits 

berichtet. Nun folgen weitere Highlights zur 

Einkommen– und Körperschaftsteuer. 

 

3.1 Einkommensteuer 

Erweiterung des Freiwilligenpauschales auf 
Tätigkeiten für gesetzlich anerkannte Kir-
chen 
Bereits seit 1.1.2024 gibt es ein „Freiwilligen-

pauschale“ für Tätigkeiten, die ehrenamtlich an 

gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Ein-

richtungen erbracht werden (€ 1.000 oder 

€ 3.000 pro Jahr steuerfrei). Tätigkeiten an die 

Kirchen selber waren aber bisher nicht erfasst. 

Mit dem AbgÄG 2024 wird nun (bereits rückwir-

kend ab 1.1.2024) dieses Freiwilligenpau-

schale auch auf ehrenamtliche Tätigkeiten 

gegenüber Kirchen ausgeweitet.  

 
Erleichterung betreffend die Mitarbeiterprä-

mie 2024 

Im Jahr 2024 sind als „Mitarbeiterprämie“ zu-

sätzliche Zulagen und Bonuszahlungen, die 

bisher nicht gewährt wurden, bis € 3.000 steu-

erfrei, wenn sie an Dienstnehmer aufgrund von 

lohngestaltenden Vorschriften gezahlt werden. 

Bisher war umstritten, wann von einer solchen 

„zusätzlichen Zahlung“ ausgegangen werden 

kann. Mit dem AbgÄG 2024 wird nun normiert, 

dass auch eine befristete Mitarbeiterprämie, 

die anstelle einer Lohnerhöhung gewährt 

wird, als zusätzliche Zahlung gilt.  

 

Start-up-Unternehmenswertanteile an Stelle 

von bisherigen virtuellen Gesellschaftsan-

teilen (Phantom Shares) 

Ist dem Arbeitnehmer ein schuldrechtlicher 

Anspruch auf einen Anteil am Gewinn bzw Un-

ternehmenswert seines Arbeitgebers einge-

räumt („phantom shares“), so kann dieser An-
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spruch in den Jahren 2024 oder 2025 steuer-

frei in eine „Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung“ iSd 

§ 67a EStG (Unternehmenswertanteile oder 

GmbH-Anteile oder vergleichbare Genussrech-

te) umgewandelt werden. 

 

Veranlagungsfreibetrag für Dienstnehmer 

Wenn ein Dienstnehmer (Einkünfte aus nicht-

selbständiger Arbeit) zusätzlich auch noch Ein-

künfte aus einer anderen Einkunftsart bezieht, 

steht ihm ein Veranlagungsfreibetrag von bis zu 

€ 730 pro Jahr zu. Bisher war allerdings dafür 

Voraussetzung, dass der Dienstnehmer „lohn-

steuerpflichtige“ Einkünfte aus nichtselbständi-

ger Arbeit bezog. Nunmehr steht der Veranla-

gungsfreibetrag auch zu, wenn die nichtselb-

ständigen Einkünfte keinem Lohnsteuerabzug 

unterliegen, zum Beispiel bei ins Ausland pen-

delnden Grenzgängern. 

 

Steuerliche Erleichterung für Bauten zum 

Hochwasserschutz 

Räumt der Grundeigentümer im öffentlichen 

Interesse einem Rechtsträger (Gebietskörper-

schaft, Wasserverband, etc.) entgeltlich das 

Recht ein, die Grundfläche durch Hochwasser-

schutzanlagen zur Abwehr von Hochwasser-

schäden zu nutzen, wird dem Grundeigentü-

mer eine begünstigte Besteuerung der dar-

aus erzielten Einkünfte gewährt: Es wird eine 

Abzugssteuer in Höhe von 10% der gewähr-

ten Einnahmen erhoben und damit die End-

besteuerung dieser Einkünfte bewirkt.  

 

3.2 Körperschaftsteuer - Gruppenbesteu-
erung 

Vorgruppenverluste bei Erweiterung der 

Unternehmensgruppe durch neuen Grup-

penträger 

Hält eine Muttergesellschaft die Beteiligung an 

einer Tochtergesellschaft, die ihrerseits Grup-

penträger-Gesellschaft ist, kann sich ergeben, 

dass die Muttergesellschaft eine Teilwertab-

schreibung auf diese Beteiligung vornehmen 

muss und deshalb Verluste erzielt. Wird später 

eine neue Unternehmensgruppe mit der Mut-

tergesellschaft als Gruppenträgerin und der 

Tochtergesellschaft (bisherige Gruppenträger-

Gesellschaft) als einem Gruppenmitglied gebil-

det, so darf die neue Gruppenträgerin (Mutter-

gesellschaft) ihre Vorgruppenverluste inso-

weit nicht verrechnen, als diese Verluste 

aus den genannten Teilwertabschreibungen 

resultieren.   

 

Verzicht auf die Zurechnung von ausländi-

schen Gruppenverlusten 

In das inländische Gruppenergebnis werden 

Verluste von ausländischen Gruppenmitglie-

dern hineingerechnet. Es wird nun (ab der Ver-

anlagung 2024) die Möglichkeit geschaffen, für 

jedes Wirtschaftsjahr und pro ausländischem 

Gruppenmitglied auf die Zurechnung des 

Verlustes zu verzichten. Die Regelung ist für 

Unternehmensgruppen interessant, die vom 

Mindestbesteuerungsgesetz erfasst werden.  

 

Gruppenantrag über FinanzOnline 

Ab 1. Jänner 2024 können Gruppenanträge 

elektronisch über FinanzOnline erfolgen, wenn 

der amtliche Vordruck mit den qualifizierten 

elektronischen Signaturen der gesetzlichen 

Vertreter des Gruppenträgers und aller Grup-

penmitglieder versehen ist.  

 

 

4. VERMEIDUNG DER NACHVERSTEUE-

RUNG DES INVESTITIONSBEDINGTEN 

GEWINNFREIBETRAGS BEI UNTER-

NEHMENSÜBERTRAGUNGEN 

Natürliche Personen können bei der Ge-

winnermittlung eines Betriebes einen Gewinn-

freibetrag (bestehend aus Grundfreibetrag und 

investitionsbedingten Gewinnfreibetrag) geltend 

machen. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen 

mögliche Gestaltungen zur Vermeidung einer 

Nachversteuerung des Gewinnfreibetrags bei 

Unternehmensübertragungen aufzeigen.  

 

Der Gewinnfreibetrag setzt sich zusammen aus 

dem Grundfreibetrag, welcher bis zu einem 

Gewinn von € 33.000,00 unabhängig von In-

vestitionen im Ausmaß von 15% (= € 4.950) 

zusteht, und dem darüberhinausgehenden in-

vestitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Ein 

und dasselbe Wirtschaftsgut darf nicht sowohl 

für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag 

als auch für den – seit dem Jahr 2023 mögli-

chen – Investitionsfreibetrag herangezogen 

werden. Für nähere Informationen zum Investi-
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tionsfreibetrag 2023 dürfen wir auf unsere 

Checkliste zum Jahresende 2023 verweisen. 

 

Die Staffelung des Prozentsatzes ist wie folgt 

geregelt: 

Gewinn GFB-Höhe 

€ 33.000 - € 178.000 13,0% 

€ 178.000 - € 353.000 7,0% 

€ 353.000 - € 583.000 4,5% 

 

Der Maximalbetrag für den Gewinnfreibetrag ist 

daher mit € 46.400 gedeckelt. Um den investi-

tionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend ma-

chen zu können, müssen begünstigte Wirt-

schaftsgüter für den Betrieb angeschafft oder 

hergestellt werden. Begünstigte Wirtschafts-

güter sind abnutzbare körperliche Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens mit einer 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 

mindestens 4 Jahren, die einer inländischen 

Betriebsstätte zuzuordnen sind, sowie Wertpa-

piere, die den Anforderungen für die Wertpa-

pierdeckung von Pensionsrückstellungen ge-

nügen und einem Betrieb mit inländischer Be-

triebsstätte mindestens 4 Jahre gewidmet wer-

den. 

 

Als nicht begünstigte Wirtschaftsgüter gel-

ten PKWs (ausgenommen Fahrschulfahrzeuge 

sowie KFZ, die zu mindestens 80% der gewerb-

lichen Personenbeförderung dienen), Luftfahr-

zeuge, geringwertige Wirtschaftsgüter, ge-

brauchte Wirtschaftsgüter, Wirtschaftsgüter, für 

die eine Forschungsprämie gewährt wurde, 

sowie Wirtschaftsgüter, die von einem Unter-

nehmen erworben werden, das unter beherr-

schendem Einfluss des Steuerpflichtigen steht, 

und - wie erwähnt - Wirtschaftsgüter, für die ein 

Investitionsfreibetrag geltend gemacht wird. 

 

Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der investiti-

onsbedingte Gewinnfreibetrag geltend gemacht 

wurde, vor Ablauf der 4-Jahresfrist aus dem 

Betriebsvermögen aus oder werden diese ins 

Ausland (ausgenommen EU/EWR) verbracht, 

so wird in der Regel der geltend gemachte in-

vestitionsbedingte Gewinnfreibetrag im Jahr 

des Ausscheidens nachversteuert. Scheidet 

das Wirtschaftsgut in Folge höherer Gewalt 

oder eines behördlichen Eingriffs aus, so unter-

bleibt die Nachversteuerung. 

 

Hinweis: Zum Ausscheiden in Folge höherer 

Gewalt zählen zB die Betriebsaufgabe aufgrund 

des Todes des Steuerpflichtigen oder ein 

hochwasserbedingtes Ausscheiden des Wirt-

schaftsgutes. 

 

Bei der Betriebsaufgabe aufgrund des Errei-

chens des gesetzlichen Pensionsantrittsal-

ters ist keine höhere Gewalt anzunehmen. 

Daher führt die Entnahme von steuerverfange-

nen Wirtschaftsgütern im Rahmen einer Be-

triebsaufgabe (meistens Wertpapiere) regelmä-

ßig zu einer Nachversteuerung des geltend 

gemachten investitionsbedingten Gewinnfreibe-

trags. Diese Nachversteuerung kann jedoch 

bei Unternehmensübertragungen vermieden 

werden. 

 

Wird der Betrieb auf einen anderen Steuer-

pflichtigen (=Rechtsnachfolger) übertragen 

und werden die Wirtschaftsgüter, für die der 

investitionsbedingte Gewinnfreibetrag geltend 

gemacht wurde, diesem Rechtsnachfolger mit-

übertragen, so scheiden die Wirtschaftsgüter 

nicht aus dem Betriebsvermögen dieses Be-

triebs aus und müssen auch nicht nachver-

steuert werden.  

 

Das Bundesfinanzgericht hat in einer Entschei-

dung ausgesprochen, selbst wenn im Unter-

nehmenskaufvertrag zivilrechtlich festgehalten 

wird, dass die mitübertragenen Wirtschafts-

güter (hier Wertpapiere) nach Ablauf der 4-

Jahresfrist wieder an den Verkäufer rücküber-

eignet werden müssen, hat eine Nachver-

steuerung des Gewinnfreibetrags zu unterblei-

ben. Das Gericht begründet seine Ansicht im 

Wesentlichen damit, dass durch die Übertra-

gung der Wertpapiere auf das Depot der Käufe-

rin weder zivilrechtlich noch wirtschaftlich das 

Eigentum beim Verkäufer verbleibt und somit 

das Wirtschaftsgut nicht aus dem Betriebsver-

mögen des übertragenen Betriebs ausgeschie-

den ist.  

 

Achtung: Hat ein Steuerpflichtiger mehrere 

Betriebe, so muss das Wirtschaftsgut einem 
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Betrieb gewidmet werden. Eine Verlagerung 

von diesem Betrieb in einen anderen des Steu-

erpflichtigen ist begünstigungsschädlich und 

löst eine Nachversteuerung aus, wenn das 

Wirtschaftsgut vor Ablauf der 4-Jahresfrist ver-

lagert wird. 

 

Es kann somit eine gänzliche Vermeidung der 

Nachversteuerung von Wirtschaftsgütern im 

Rahmen der Betriebsübertragung erreicht 

werden (sowohl beim Verkäufer als auch beim 

Käufer) und gleichzeitig der Verkäufer wirt-

schaftlich – wenn auch zeitlich verzögert – so 

gestellt werden, als ob er die übertragenen 

Wirtschaftsgüter nie übertragen hätte. Eine 

vereinbarte Rückübereignungspflicht nach Ab-

lauf der Behaltefrist der steuerverfangenen 

Wirtschaftsgüter ist nicht begünstigungs-

schädlich.  

 

Da Betriebsübertragungen oft nach Erreichung 

des 60. Lebensjahres durchgeführt werden, sei 

speziell auf die Begünstigung durch den Hälf-

testeuersatz oder den Veräußerungsfreibe-

trag von € 7.300 hingewiesen. Bei abschrei-

bungspflichtigen Wirtschaftsgütern kann somit 

ein späterer Veräußerungserlös zu einer höhe-

ren Steuerbelastung beim Erwerber der Wirt-

schaftsgüter führen als vergleichsweise beim 

Verkäufer im Rahmen der Betriebsaufgabe 

samt Inanspruchnahme des Hälftesteuersatzes 

entsteht. Gleiches gilt bei Betriebsaufgaben, bei 

denen kein höherer Aufgabegewinn als € 7.300 

zu erwarten ist. Bei begünstigten Wertpapie-

ren deckt sich in der Regel der Buchwert nahe-

zu mit dem Veräußerungswert. Ein etwaiger 

Substanzgewinn wäre „nur“ mit 27,5% KESt 

belastet. Es ist daher stets eine Einzelfallbe-

trachtung der steuerverfangenen Wirtschaftsgü-

ter im Übertragungsjahr angebracht. 

 

 

5. AKTUELLE HÖCHSTGERICHTLICHE 

ENTSCHEIDUNGEN 

Wir informieren Sie über die neue Zuständigkeit 
des Europäischen Gerichts erster Instanz 
(EuG) für bestimmte Vorabentscheidungsersu-
chen und über ein Urteil betreffend die Umsatz-
steuerschuld bei einer Scheinrechnung. 
 

 Ab 1. Oktober 2024 Zuständigkeit für 

bestimmte Vorabentscheidungen nicht 

mehr beim EuGH, sondern beim Europäi-

schen Gericht erster Instanz (EuG) 

Eine bedeutende Änderung der Satzung des 

EuGH (zu dessen Entlastung) bewirkt die 

Übertragung der Zuständigkeit für bestimm-

te Vorabentscheidungen vom EuGH auf das 

Europäische Gericht erster Instanz 

(=EuG). Diese Übertragung betrifft Vor-

abentscheidungsersuchen, die ausschließ-

lich folgende sechs besondere Sachgebiete 

betreffen: Mehrwertsteuer, Verbrauch-

steuern, Zoll, Ausgleichs- und Unterstüt-

zungsleistungen für Flug- und Fahrgäste 

bei Verspätung sowie das System für den 

Handel mit Treibhausgasemissionszerti-

fikaten. Die Neuregelung gilt für Vorabent-

scheidungsersuchen, die ab 1. Oktober 

2024 beim EuGH eingehen; die vor diesem 

Stichtag eingehenden Ersuchen bleiben in 

der Zuständigkeit des EuGH.  

 

Der EuGH wird aber auch in diesen sechs 

Sachgebieten weiterhin zuständig sein, 

wenn Vorabentscheidungsersuchen eigen-

ständige Fragen der Auslegung (1) des 

Primärrechts einschließlich der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, (2) 

des Völkerrechts oder (3) der allgemeinen 

Grundsätze des Unionsrechts aufwerfen. 

Darüber hinaus wird das EuG Rechtssa-

chen, die zwar in seine Zuständigkeit fallen, 

aber eine Grundsatzentscheidung erfordern, 

welche die Einheit oder die Kohärenz des 

Unionsrechts berühren könnte, zur Ent-

scheidung an den EuGH verweisen können. 

 

Sämtliche Vorabentscheidungsersuchen 

sind allerdings weiterhin beim EuGH ein-

zureichen, damit dieser die Zuständigkeit 

prüft. Im Interesse der Rechtssicherheit und 

der Transparenz werden der EuGH bzw das 

EuG in der Entscheidung über ein Vor-

abentscheidungsersuchen kurz begründen, 

weshalb er bzw es für die Entscheidung 

über eine Vorabentscheidungsfrage zustän-

dig ist. 
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 Umsatzsteuerschuld bei vom Mitarbeiter 

ausgestellter Scheinrechnung 

Der Arbeitnehmer einer Gesellschaft, die ei-

ne Tankstelle betrieb, hatte ohne Wissen 

und Zustimmung der Gesellschaft auf 

Rechnungsformularen der Gesellschaft 

Scheinrechnungen über Benzinlieferungen 

ausgestellt und diese Rechnungen verkauft. 

Die Scheinrechnungen weisen die Gesell-

schaft als die Lieferantin aus. In einem sol-

chen Fall ist Schuldner der in den Schein-

rechnungen ausgewiesenen Mehrwert-

steuer grundsätzlich der betreffende Ar-

beitnehmer. Allerdings wäre die auf den 

Rechnungen als Lieferant aufscheinende 

Gesellschaft (also der Arbeitgeber) aus-

nahmsweise dann Schuldnerin der Mehr-

wertsteuer, wenn sie nicht die zumutbare 

Sorgfalt an den Tag gelegt hat, um das 

Handeln des Arbeitnehmers ausreichend zu 

überwachen. 

 

 

6. SPLITTER 4/2024 

6.1 Das Herausnehmen eines Gegen-

stands aus Personengesellschaften  

Nachdem das AbgÄG 2023 eine Regelung für 

die Einlage von Wirtschaftsgütern in Perso-

nengesellschaften getroffen hat (siehe Klienten-

INFO 7/2023, Pkt 4.3.), wurde nun mit dem 

AbgÄG 2024 der umgekehrte Vorgang, also die 

Übertragung von Gegenständen aus dem 

Vermögen der Personengesellschaft in das 

Eigentum eines Gesellschafters gesetzlich ge-

regelt. Die Regelung, mit der eine gesetzliche 

Deckung für die bestehende Verwaltungspraxis 

der Finanz geschaffen wurde, sieht wie folgt 

aus: Es ist festzustellen, in welchem Ausmaß 

der Gesellschafter an der Personengesellschaft 

vermögensmäßig beteiligt ist; dieser Prozent-

satz ist die „Eigenquote“. Die Beteiligungen der 

anderen Personen ist die „Fremdquote“. Ist ein 

Gesellschafter zB zu 25% an einer KG beteiligt, 

beträgt seine Eigenquote an allen Gegenstän-

den der KG 25% und die Fremdquote 75%.  

Die Übertragung des Wirtschaftsgutes von der 

betrieblichen Personengesellschaft auf den 

Gesellschafter stellt im Ausmaß der Eigenquote 

eine steuerliche Entnahme aus dem Betriebs-

vermögen dar. Im Ausmaß der Fremdquote 

wird hingegen ein entgeltlicher Vorgang 

(Kauf oder Tausch) angenommen. Ist ein 

Gesellschafter zB zu 25% an einer betriebli-

chen KG beteiligt und wird ihm ein Gegenstand 

der KG übertragen, ist im Ausmaß von 75% des 

Gegenstandes ein entgeltlicher Vorgang anzu-

nehmen (Verkauf an den Gesellschafter oder 

Tausch) und im Ausmaß von 25% des Gegen-

standes (also für die „Eigenquote“) eine Ent-

nahme aus dem Betriebsvermögen.  

 

Hinweis: Die Entnahme (hier: für die „Eigen-

quote“) ist grundsätzlich mit dem Teilwert anzu-

setzen und führte daher zur Aufdeckung der 

stillen Reserve. Allerdings: Die Entnahme von 

Immobilien hat den Vorteil, dass sie zu Buch-

werten, also steuerneutral erfolgt. Das gilt nicht 

nur für Grund und Boden, sondern seit 

1.7.2023 auch für Gebäude.  

 

Folgende Fälle können bei betrieblichen Perso-

nengesellschaftern unterschieden werden: 

 Personengesellschaft verkauft den Ge-

genstand an den Gesellschafter: 

Im Ausmaß der Fremdquote liegt eine steu-

erpflichtige Veräußerung aus der Personen-

gesellschaft vor und im Ausmaß der Eigen-

quote eine Entnahme des Gegenstandes. 

Zudem kommt es zu einer steuerneutralen 

Einlage der Eigenquote des Kaufpreises in 

die Personengesellschaft. 

 

 Gesellschafter entnimmt einen Gegen-

stand aus der Personengesellschaft ge-

gen Minderung seines variablen Kapital-

kontos 

Auch hier wird im Ausmaß der Eigenquote 

eine Entnahme des Gegenstandes ange-

nommen. im Ausmaß der Fremdquote liegt 

ein entgeltlicher Vorgang vor (Tausch), wo-

bei als Entgelt der quotale gemeine Wert 

des entnommenen Gegenstands angesetzt 

wird.  

Sonderfall: Sind die Mitgesellschafter nahe 

Angehörige des entnehmenden Gesellschaf-

ters und führt die Entnahme zu einer Minde-

rung der variablen Kapitalkonten sämtlicher 

Gesellschafter entsprechend ihrer Sub-

stanzbeteiligung, wird die Übertragung der 
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Fremdquote des Gegenstands nicht als 

Veräußerung, sondern als Schenkung der 

anderen Gesellschafter gewertet werden 

müssen. Diesfalls ist also insgesamt eine 

Entnahme aus dem Betriebsvermögen an-

zunehmen.  

 

 Gesellschafter entnimmt einen Gegen-

stand aus der Personengesellschaft ge-

gen Minderung seiner Beteiligung an der 

Gesellschaft (Minderung seines fixen 

Kapitalkontos) 

Im Ausmaß der Fremdquote liegt ein ent-

geltlicher Vorgang vor, der als Tausch an-

gesehen wird. Als Entgelt wird wiederum der 

anteilige gemeine Wert des entnommenen 

Gegenstands angesetzt. Im Ausmaß der Ei-

genquote liegt wiederum eine Entnahme 

vor. 

 
Hinweis für die ImmoESt: Stellt ein Ge-

bäude der Personengesellschaft Altvermö-

gen dar (zB eine von den Gesellschaftern 

privat genutzte Immobilie), bleibt es nach 

der Übertragung in das Eigentum des Ge-

sellschafters nur mehr hinsichtlich der Ei-

genquote Altvermögen.  

 

6.2 PferdepauschalierungsVO 

Die Verordnung über die Aufstellung eines 

Durchschnittssatzes für die Ermittlung der ab-

ziehbaren Vorsteuerbeträge bei Umsätzen 

aus dem Einstellen von fremden Pferden (sog 

„Pferdepauschalierung“) sieht in einer Novelle 

vor, dass ab der Veranlagung 2024 die Um-

satzgrenze auf € 600.000 von derzeit 

€ 400.000 angehoben wird. Dazu wird der 

Durchschnittssatz auf € 31 (derzeit € 27) pro 

eingestelltem Pferd und Monat ebenfalls ange-

passt. 

 

6.3 Bei Familienbeihilfe und Studienbei-

hilfe erhöhte Zuverdienstgrenze ab 

2024  

Rechtzeitig zu Beginn des Wintersemesters ist 

nun klar, dass die Familienbeihilfe und die Stu-

dienförderung erhalten bleiben, solange die 

Zuverdienstgrenze für das Kalenderjahr 2024 

€ 16.455 (bisher € 15.000) nicht überschritten 

wird (siehe hierzu bereits KlientenINFO 3/2024, 

Pkt 1.3) 

 

6.4 Neu: Rückerstattungszinsen COFAG 

ab 1.8.2024 

Mit dem COFAG-Neuordnungs- und Abwick-

lungsgesetz wurde auch eine Verzinsungsrege-

lung betreffend der Rückerstattung getroffen. 

Der aktualisierte Erlass bzgl Zinsen sieht ab 

1.8.2024  für den Zeitraum zwischen Auszah-

lung und Bescheiderlassung 5,88% vor. Im 

Falle einer Rückzahlung bei einer Differenz 

zwischen Auszahlungsbetrag und beihilfen-

rechtlichem Anspruch werden 4,88% berech-

net. Die Zinsen sind Nebenansprüche und wer-

den bescheidmäßig festgesetzt. 

 

6.5 Reparaturbonus gilt nun für alle Fahr-

räder 

Das BMK gibt bekannt, dass ab 16.9.2024 der 

Reparaturbonus für Reparaturen nicht nur von 

E-Bikes, sondern auch von allen gängigen 

Fahrrädern, Lastenrädern und Fahrradanhä-

ngern eingelöst werden kann. Das gilt auch für 

Rennräder oder Mountainbikes. 

Die Förderung beträgt pro Bon 50% der Repa-

raturkosten, maximal € 200 für Reparatur, Ser-

vice oder Wartung. Er gilt für alle Privatperso-

nen mit Wohnsitz in Österreich. Wie bisher 

muss sich das Gerät im Privateigentum des 

Antragstellers befinden. Also sorry, nichts für 

Dienst-Bikes. 

Für den Reparaturbonus wurden zusätzlich zu 

den € 130 Mio im Rahmen des EU-

Aufbauplans noch nationale Mittel von insge-

samt € 124 Mio zur Verfügung gestellt. 

 

6.6 Umsatzsteuerliche Behandlung von 

AR-Vergütungen 

In einer Anfragebeantwortung des BMF zur 

Umsatzsteuerbefreiung von Aufsichtsrats-

vergütungen wird klargestellt, dass diese nur 

gilt, wenn die Zahlung direkt an das AR-

Mitglied erfolgt. Innerhalb eines Konzerns 

kann das anders aussehen. Nämlich dann, 

wenn die Konzernmutter einen Vorstand oder 

Mitarbeiter in den Aufsichtsrat der Tochterge-

sellschaft entsendet und das zustehende Ent-
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gelt durch die Konzernmutter an die Tochterge-

sellschaft verrechnet wird. Dies stellt einen 

umsatzsteuerpflichtigen Vorgang dar, da die 

Zahlung nicht direkt an die als Aufsichtsrat be-

stellten Personen erfolgt. 

 

Hinweis: Die Steuerbefreiung gilt unter der 

Voraussetzung, dass die Personen Unterneh-

mer sind. Die Tätigkeit als Mitglied eines Auf-

sichtsrats einer Stiftung vermittelt keine Un-

ternehmereigenschaft, sodass schon deshalb 

keine Umsatzsteuerpflicht gegeben ist. 

 
 

7. TERMINÜBERSICHT BIS 30. SEPTEM-

BER 2024 

16.9.2024: Reparaturbonus nun auch für alle 

Fahrräder einlösbar. 

30.9.2024 

 Rückwirkende Umgründungsvorgänge 

Um in den Genuss des Umgründungssteu-

errechts zu kommen, sind rückwirkende 

Umgründungen zum Stichtag 31.12.2023 bis 

spätestens 30.9.2024 beim Firmenbuch bzw 

beim zuständigen Finanzamt anzumelden. 

 

 Letzte Möglichkeit der (elektronischen) 

Antragstellung auf Vorsteuererstattung 

von in anderen EU-Ländern angefallenen 

Vorsteuern 

 Der Erstattungszeitraum umfasst mindes-

tens drei Monate und maximal ein Kalender-

jahr. Zu beachten sind die Mindesterstat-

tungsbeträge (€ 50 im Kalenderjahr, € 400 

im Quartal). Bitte informieren Sie sich vorher 

über die im jeweiligen Land geltenden Best-

immungen für einen Vorsteuerabzug. So 

sind beispielsweise in vielen EU-

Mitgliedsstaaten Verpflegungskosten, Bewir-

tungsaufwand, Hotelkosten und PKW-

Aufwendungen vom Vorsteuerabzug ausge-

schlossen und daher auch nicht erstattungs-

fähig. 

 

 Vermeidung von 5,88% Anspruchszinsen 
für Steuernachzahlungen 2023  

Ab 1. Oktober kommt es für Nachzahlungen 

aus der Einkommen- und Körperschaftsteu-

er des vorigen Kalenderjahres zur Verrech-

nung von Anspruchszinsen von 5,88%. Um 

diese zu vermeiden, empfiehlt es sich, bis 

zum 30.9.2024 eine freiwillige Anzahlung 

in Höhe der zu erwartenden Steuernachzah-

lung zu leisten. Anspruchszinsen unter € 

50 werden nicht vorgeschrieben (Frei-

grenze). Bei Guthaben aus der Veranlagung 

2023 (auch aus der Umsatzsteuerveranla-

gung) werden Anspruchszinsen gutge-

schrieben. 

 
TIPP: Die Nachzahlung einer USt-

Restschuld aufgrund einer Umsatzsteuerjah-

reserklärung sollte zur Vermeidung von fi-

nanzstrafrechtlichen Problemen umgehend 

entrichtet werden, jedenfalls 

aber binnen Monatsfrist ab Einreichung der 

Jahreserklärung (= konkludente Selbstan-

zeige).  

 

 Herabsetzung der Einkommen- und 

Körperschaftssteuervorauszahlungen 

2024 beantragen 

Bis zum 30.9.2024 ist es möglich, die Ein-

kommen- sowie Körperschaftsteuervo-

rauszahlungen für das laufende Jahr so-

wohl herabsetzen zu lassen als auch ent-

sprechend vorliegender Berechnungen 

oder Schätzungen zu erhöhen. Die Mög-

lichkeit der Herabsetzung besteht nun 

letztmalig auch für die seit Beginn des Jah-

res 2024 geltende (geringere) Mindestkör-

perschaftssteuer von € 500, sollte diese 

noch nicht berücksichtigt sein. 

 

 Firmenbuch - Offenlegung des Jahresab-
schlusses 31.12.2023 

Die Jahresabschlüsse von Kapitalgesell-

schaften, verdeckten Kapitalgesellschaf-

ten, Zweigniederlassungen ausländi-

scher Kapitalgesellschaften und be-

stimmter Genossenschaften mit dem Bi-

lanzstichtag 31.12.2023 sind bis spätes-

tens 30.9.2024 elektronisch beim Fir-

menbuch einzureichen und offenzulegen. 

Grundsätzlich sind dazu die gesetzlichen 

Vertreter der Gesellschaften verpflichtet. 

Daher sind diese auch Adressaten der 

Strafbestimmungen. 

Wer es dennoch nicht schafft, fristgerecht 

einzureichen, dem droht eine automatische 
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Zwangsstrafe von mindestens € 700 pro 

Geschäftsführer (Vorstand) und Gesell-

schaft (kleine Kapitalgesellschaften) sowie 

alle zwei Monate weitere automatische 

Zwangsstrafen, bis der Jahresabschluss 

beim Firmenbuch hinterlegt ist. Bei mittel-

großen Kapitalgesellschaften erhöht sich die 

Zwangsstrafe im ordentlichen Verfahren auf 

das Dreifache, also mindestens € 2.100 pro 

Organ und Gesellschaft; bei großen Kapital-

gesellschaften auf das Sechsfache, also 

mindestens € 4.200 pro Organ und Gesell-

schaft. Bei Kleinstkapitalgesellschaften hal-

biert sich der Strafrahmen und beträgt 

€ 350. 

 

Hinweis: Für die Fristeinhaltung ist das Ein-

langen bei Gericht relevant. Da es erfah-

rungsgemäß bei der elektronischen Einrei-

chung in strukturierter Form (xml) durchaus 

zu Verzögerungen bei der Konvertierung 

oder aufgrund von Serverüberlastung kom-

men kann, empfiehlt es sich, einen ausrei-

chenden Zeitpuffer einzuplanen. 

 
 

Gebühren für die elekt-
ronische Einreichung/ 
Veröffentlichung des  
Jahresabschlusses  

 

GmbH 
 

AG 

Eingabegebühr Firmenbuch € 36 € 162 

Eintragungsgebühr Firmen-
buch 

€ 22 €   22 

Eingabegebühr, wenn nicht 
im Elektronischen Rechts-
verkehr (ERV) durchgeführt 

€ 55 € 181 

 

Im Rahmen des Datendienstes „elektroni-

scher Rechtsverkehr-Jahresabschlüsse“ 

(ERV-JAb) ist die Übermittlung über Fi-

nanzOnline möglich. Die Einreichung kann 

vom beauftragten Steuerbera-

ter/Wirtschaftsprüfer durchgeführt werden, 

der auch die strukturierte XML über die 

zugelassenen webERV-Software einrei-

chen kann. Für Konzernabschlüsse nach 

UGB können die aktuell vorliegenden 

XML-Strukturen verwendet werden. Bör-

sennotierte Unternehmen sind verpflichtet, 

den Konzernabschluss gemäß IFRS auf-

zustellen, die im ESEF-Format zu veröf-

fentlichen sind. 
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